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Weitere sozialrechtliche Informationen sowie Ratgeber zum kostenlosen Download finden Sie stetig aktualisiert unter www.betanet.de

Sozialgericht

1. Das Wichtigste in Kürze
Die Sozialgerichte sind für viele Streitigkeiten im Sozialrecht zuständig, z.B. bei Streit mit der Rentenversicherung, mit dem Jobcenter
oder mit der Krankenkasse. Aber es gibt auch sozialrechtliche Angelegenheiten, für die andere Gerichte zuständig sind, z.B. die
Verwaltungsgerichte für Streit mit dem Jugendamt oder ums BaföG und die Finanzgerichte fürs Kindergeld. Über den Sozialgerichten
stehen die Landessozialgerichte und das Bundessozialgericht. Für notwendige Anwaltskosten für sozialgerichtliche Verfahren gibt es bei
Bedarf Prozesskostenhilfe.

2. Zuständigkeit des Sozialgerichts
Die Sozialgerichte sind insbesondere zuständig für Streitigkeiten in folgenden Bereichen:

Gesetzliche Krankenversicherung
Gesetzliche Rentenversicherung und Alterssicherung der Landwirte
Gesetzliche Unfallversicherung
Gesetzliche Pflegeversicherung
Sozialhilfe (z.B. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege)
Asylbewerberleistungsgesetz
Arbeitsförderung und weitere Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit
Arbeitslosenversicherung (z.B. Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld)
Soziale Entschädigung
Grundsicherung für Arbeitsuchende (Bürgergeld und andere Leistungen der Jobcenter)
Grad der Behinderung (GdB)
Merkzeichen
Schwerbehindertenausweis
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

3. Zuständigkeit anderer Gerichte im Sozialrecht
Für manche sozialrechtlichen Angelegenheiten sind andere Gerichte zuständig.

Verwaltungsgerichte z.B. für
Kinder- und Jugendhilfe (z.B. Erziehungshilfe und Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischen
Behinderungen)
BaföG
Wohngeld
Unterhaltsvorschuss

Finanzgerichte z.B. fürs Kindergeld (Ausnahme: Kindergeld nach dem BKGG, hier ist das Sozialgericht zuständig)

4. Instanzen der Sozialgerichtsbarkeit
Die Sozialgerichtsbarkeit hat drei Instanzen:

Sozialgericht1.
Landessozialgericht2.
Bundessozialgericht3.

Näheres zum Verfahrensablauf bei Sozialgerichten unter Widerspruch Klage Berufung.

5. Anwaltszwang am Bundessozialgericht
Ans Sozialgericht und ans Landessozialgericht können Betroffene sich auch ohne anwaltliche Hilfe wenden. Beim Bundessozialgericht
besteht aber Anwaltszwang. Das heißt hier müssen sich Betroffene anwaltlich vertreten lassen.

6. Kosten für sozialgerichtliche Verfahren

https://www.betanet.de/krankenversicherung.html
https://www.betanet.de/rentenversicherung.html
https://www.betanet.de/unfallversicherung.html
https://www.betanet.de/pflegeversicherung.html
https://www.betanet.de/sozialhilfe.html
https://www.betanet.de/grundsicherung-im-alter-und-bei-erwerbsminderung.html
https://www.betanet.de/hilfe-zum-lebensunterhalt.html
https://www.betanet.de/hilfe-zur-pflege.html
https://www.betanet.de/asylbewerberleistungsgesetz.html
https://www.betanet.de/agenturen-fuer-arbeit.html
https://www.betanet.de/arbeitslosenversicherung.html
https://www.betanet.de/arbeitslosengeld.html
https://www.betanet.de/kurzarbeitergeld.html
https://www.betanet.de/soziale-entschaedigung.html
https://www.betanet.de/grundsicherung-fuer-arbeitssuchende.html
https://www.betanet.de/buergergeld.html
https://www.betanet.de/jobcenter.html
https://www.betanet.de/grad-der-behinderung.html
https://www.betanet.de/merkzeichen.html
https://www.betanet.de/schwerbehindertenausweis.html
https://www.betanet.de/eingliederungshilfe-fuer-menschen-mit-behinderungen.html
https://www.betanet.de/kinder-und-jugendhilfe.html
https://www.betanet.de/erziehungshilfe.html
https://www.betanet.de/eingliederungshilfe-fuer-seelisch-behinderte-kinder-und-jugendliche.html
https://www.betanet.de/eingliederungshilfe-fuer-seelisch-behinderte-kinder-und-jugendliche.html
https://www.betanet.de/bafoeg.html
https://www.betanet.de/wohngeld.html
https://www.betanet.de/unterhaltsvorschuss-fuer-kinder.html
https://www.betanet.de/kindergeld.html
https://www.betanet.de/widerspruch-klage-berufung.html
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6.1. Keine Gerichtskosten

Verfahren beim Sozialgericht sind für Betroffene in der Regel gerichtskostenfrei.

6.2. Anwaltskosten und Prozesskostenhilfe

Es können aber Anwaltskosten anfallen. Wer sich notwendige anwaltliche Hilfe nicht leisten kann, hat in der Regel Anspruch auf
Prozesskostenhilfe.

6.3. Wann ist anwaltliche Hilfe notwendig?

Beim Bundessozialgericht ist anwaltliche Hilfe immer notwendig, weil das Verfahren wegen des Anwaltszwangs sonst gar nicht geführt
werden kann. Anwaltliche Hilfe kann aber auch ohne Anwaltszwang notwendig sein, also auch beim Sozialgericht oder beim
Landessozialgericht, z.B. wegen einer schwierigen Sach- oder Rechtslage. In diesen Fällen könnte das Verfahren zwar auch ohne
anwaltliche Hilfe geführt wären, aber die Betroffenen könnten ihre Rechte nicht gut durchsetzen.

7. Verwandte Links
Widerspruch Klage Berufung

Prozesskostenhilfe und Verfahrenskostenhilfe

Widerspruch im Sozialrecht

Beratungshilfe

Rechtsanspruch und Ermessen

 

Rechtsgrundlagen: §§ 51 SGG

https://www.betanet.de/prozesskostenhilfe.html
https://www.betanet.de/widerspruch-klage-berufung.html
https://www.betanet.de/prozesskostenhilfe.html
https://www.betanet.de/widerspruch-im-sozialrecht.html
https://www.betanet.de/beratungshilfe.html
https://www.betanet.de/rechtsanspruch-ermessen.html

